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Schülerin / Schüler fehlt 

à Schulpflicht  

 

 

 

Krankmeldung erfolgt von Erziehungsberechtigten  

über den Schulmanager vor Schulbeginn?  

Entschuldigt (ggf. Attest) 
à bei längerer Erkrankung informieren     
     Erziehungsberechtigte die Klassenlehrkraft über    
     Dauer bzw. Rückkehr der Schülerin/des Schülers  
     über den Schulmanager 

Unentschuldigt 
à Information (= Nachricht) erfolgt automatisch über  
     den Schulmanager an die Erziehungsberechtigten 
à Erziehungsberechtigte nehmen Kontakt mit dem  
     Sekretariat der Oberschule Schüttorf auf  
 

1. ungeklärte Fehlzeit 
à Klassenlehrkraft (KL) informiert am selben Tag  
     telefonisch die Erziehungsberechtigten; wenn  
     nicht möglich à Schulmanager bzw. Brief 
à KL dokumentiert im Schulmanager  
à KL bietet Gespräch und Beratung an* 

Wiederholtes Fehlen 
à Vorgehen der KL wie „1. ungeklärte Fehlzeit“ 
à KL informiert Sekretariat** 
à Anschreiben vom Schulleiter (SL) mit Hinweis  
     Jugendamt, Landkreis, Androhung Attestpflicht 
à wenn in den folgenden 10 Schultagen drei    
     weitere unentschuldigte Fehltage vorliegen 
 

3 weitere unentschuldigte Fehltage 
à Vorgehen der KL wie „wiederholtes Fehlen“ 
à Anschreiben + Attestpflicht vom SL an Elternhaus,  
à Informationsweitergabe an Jugendamt und   
     Landkreis (Bußgeldbescheid) 

Laufende pädagogische Begleitung 
à    * KL bietet Beratung an (ggf. zusätzlich  
           Beratungsteam: Schulsozialarbeit;      
           Beratungslehrkräfte, Schulpsychologin, etc.) 
à ** Beratungsteam wird informiert  

Weiterhin kein Erfolg 
à KL: Dokumentation der unentschuldigten Fehltage   
     (jeden Monat) ans Sekretariat à Landkreis   
     (Bußgeldbescheid) 
à SL: wenn Erziehungsmittel ausgeschöpft sind, kann  
     Klassenkonferenz einberufen werden § 

Hinweis: Beurlaubungen sind hier nicht berücksichtigt! Beurlaubungen müssen frühzeitig  
von den Erziehungsberechtigten über den Schulmanager beantragt werden! 
Für einen Tag muss die Klassenlehrkraft eine Beurlaubung prüfen und ggf. erteilen. 
Für mehr als einen Tag wird die Beurlaubung vom Schulleiter geprüft und schriftlich erteilt. 


